
  

 

 
 

                      Parchim, 25.05.21 

 
 
 

 

Anfrage nach §112 KV M-V zum Thema Einbürgerungsverfahren 

 

Zuletzt wurden jährlich, z.B. am Rande von Kreistagssitzungen, kleine Einbürgerungsfeiern 

vorgenommen. Wegen der Corona-Pandemie konnte 2020 auch in einem anderen Rahmen 

vermutlich keine Einbürgerungsfeier stattfinden. Eine Diskussion zum Thema in unserer 

Fraktion ergab folgende Fragen: 

 

1. Wie viele Anträge auf Einbürgerungen hat es im Landkreis in den Jahren 2018, 2019 

und 2020 gegeben? Bitte nach Wohnsitzgemeinden aufschlüsseln. 

2. Wie wurden diese Anträge entschieden? Bitte Annahme, Ablehnung und 

Antragsrücknahme je Jahr aufschlüsseln. 

3. Was sind die häufigsten Gründe für die Ablehnung? 

4. Wie lange war die Bearbeitungszeit der Anträge in den Jahren 2018, 2019 und 2020? 

Bitte unterteilen Sie die Dauer in die Zeiträume in „weniger als 3 Monate“, „3 bis 6 

Monate“, „6 bis 9 Monate“ und „länger als 9 Monate“. 

5. Was sind die häufigsten Gründe für eine Verzögerung des Antragsverfahrens? 

6. Spielte der Brexit eine Rolle beim Antragsaufkommen? 

7. Wie lange darf ein Antragsverfahren für die Einbürgerung nach Ansicht der Verwaltung 

dauern? 

8. Werden die Entscheidungen juristisch angefochten? Gibt es Antragsentscheidungen, 

die neu entschieden werden müssen? 

9. Wird es künftig wieder Einbürgerungsfeiern geben? 

 

Mit freundlichen Grüßen 
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